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§ 16 FMABG Aufsicht über die FMA
 FMABG - Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Der Bundesminister für Finanzen hat die Aufsicht über die FMA dahin auszuüben, dass die FMA die ihr

gesetzlich obliegenden Aufgaben erfüllt, bei Besorgung ihrer Aufgaben die Gesetze und Verordnungen nicht

verletzt und ihren Aufgabenbereich nicht überschreitet.

2. (2)Der Bundesminister für Finanzen ist berechtigt, zu dem in Abs. 1 genannten Zweck, Auskünfte der FMA über

alle Angelegenheiten der Finanzmarktaufsicht einzuholen. Die FMA hat dem Bundesminister für Finanzen die

geforderten Auskünfte ohne unnötigen Verzug, längstens aber binnen zwei Wochen zu erteilen. Im Fall der

Erlassung von Verordnungen der FMA hat sie das Vorhaben dem Bundesminister für Finanzen zur Kenntnis zu

bringen und Verordnungen vor deren Erlassung samt dem Ergebnis der Anhörung der Oesterreichischen

Nationalbank dem Bundesminister für Finanzen zu übermitteln.

3. (2a)Die FMA hat dem Bundesminister für Finanzen auf Anfrage unverzüglich diejenigen Daten und Informationen

zu übermitteln, die für die Erstellung von Regelungsvorhaben und für die Erfüllung der §§ 17 und 18 des

Bundeshaushaltsgesetzes 2013, BGBl. I Nr. 139/2009, erforderlich sind.

4. (3)Die FMA hat dem Finanzausschuss des Nationalrates und dem Bundesminister für Finanzen binnen vier

Monaten nach Ende jedes Kalenderjahres einen Bericht über das abgelaufene Kalenderjahr zu erstatten. In

diesen Bericht sind insbesondere ein Überblick über die aufsichtliche Tätigkeit und über die Lage der

Finanzwirtschaft aufzunehmen. Der Finanzausschuss ist berechtigt, den Vorstand der FMA zu Sitzungen des

Ausschusses zu laden und Auskünfte einzuholen, soweit nicht gesetzliche Verschwiegenheitspflichten

entgegenstehen.

5. (4)Der Bundesminister für Finanzen ist berechtigt, der FMA die Durchführung von Prüfungen gemäß den in § 2

genannten Bundesgesetzen aufzutragen, worüber vom Vorstand dem Aufsichtsrat unverzüglich Bericht zu

erstatten ist. Der Vorstand hat über die durchgeführten Prüfungshandlungen und über die Prüfungsergebnisse

dem Bundesminister für Finanzen und dem Aufsichtsrat unverzüglich zu berichten.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/fmabg/paragraf/17
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2009/139
https://www.jusline.at/gesetz/fmabg/paragraf/2
file:///

	§ 16 FMABG Aufsicht über die FMA
	FMABG - Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz


